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Die TUKIUr der katholischen Kirche
Perspektive

uch nach dem IT Vatıkanıschen Konzıl hat das Kırchenrecht eine wichtige Aufgzabe
In der Kırche. 1Ci eine Geringschätzung oder Marginalısterung entsprechender
Ordnungselemente ıst die ainzer Kanonistın das £eDO: der Stunde, sondern dıe
ANSEMESSEN. Ausgestaltung, eine Änpassung dıe Realıtäten und die Überwindung
struktureller Gegensätze. (Redaktion

Die ede S  S trukturwandel ziliare Diskussion, auf die seıt dem
der Kırche I1 Vatikanischen Oonzıl differenzierte-

Verfassungsstruktur der Irche, auf
die Bedeutung, Bewertung und Eigen-Die eute weitgehend innerkirchlic'! art kirchlichen Rechts, auf das Rechts-Fragen des aubens und der ora

polarisierte Situation, der sich die verna zwischen dem aps und

Gläubigen und Autoritäten der IC den Bischöfen SOWI1Ee auf daser'!
zwischen dem Bischofskollegium un!befinden, bietet den Anlass, ach den der Römischen Kurie soll paradig-Mitteln und Zielen fragen, muıiıt

denen sich eine größere Übereinstim- matischer Weise einige strukturelle De-
fizite und Notwendigkeiten der nach-

IMUN: unter den Gläubigen erreichen konziliaren Kirche aufzeigen, dielässt. ährend die eınen den lau- gegenwärtig als aporetisch empfun-bensschwun beklagen, verlangen die
anderen eine strukturelle npassung ene IC Situation einigen
der Kirche die wirklichen YIOrder- Bereichen der IC wenigstens

satzwelse aus einer PerspektiveNSSE für eın 1M Glauben begründetes
Lebens einer weithin säkularisierten anzugehen.
Gesellscha Diese innerkirchliche Be- Zum Auftakt der Gemeinsamen SynOo-
el ordert azu heraus, auch de der Bistümer der Bundesrepu-
ach dem Kirchenrecht un:! ach sSEe1- blik Deutschland (1971—-1975) VelI-

1ier on für die gegenwärtige Ööffentlicht: arler 1972 se1ıne PTO-
Lage der Kirche agen In einer grammatische Schrift „Strukturwandel
wel disparaten Situation der Kir- der Kirche als Aufgabe und Chance“.
che rwartet INnalı VO:  - dieser isziplin Anlässlich se1nes nicht mehr erlebten
Richtlinien un:! afßfstäbe, mıt denen 85 Geburtstages SCNTrEN| seıin Schüler
Integrität, en! und Gemeinschaft annn Baptist Metz Neuausgabe

ass sich für arlder IC wiederhergestellt werden dieser Schrift,
können. Es stellt sich die rage, ob er, der als Theologe ma{fgeblich
azu grundlegende strukturelle Verän- eım Il Vatkanischen ONZL1 mitwirk-
derungen der katholischen IC te, „das Ringen die künftigen Wege
VOrTSCHOININECHN werden mussen. Eın der IC der Art entscheidet, wI1e
1C die diesbezügliche nachkon- dieses onzıil en der IC
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Die Struktur der katholischen Kirche 
in neuer Perspektive 

Auch nach dem II. Vatikanischen Konzil hat das Kirchenrecht eine wichtige Aufgabe 
in der Kirche. Nicht eine Geringschätzung oder Marginalisierung entsprechender 
Ordnungselemente ist für die Mainzer Kanonistin das Gebot der Stunde, sondern die 
angemessene Ausgestaltung, eine Anpassung an die Realitäten und die Überwindung 
struktureller Gegensätze. (Redaktion) 

1. Die Rede vom Strukturwandel 
der Kirche 

Die heute weitgehend innerkirchlich in 
Fragen des Glaubens und der Moral 
polarisierte Situation, in der sich die 
Gläubigen und Autoritäten der Kirche 
befinden, bietet den Anlass, nach den 
Mitteln und Zielen zu fragen, mit 
denen sich eine größere Übereinstim­
mung unter den Gläubigen erreichen 
lässt. Während die einen den Glau­
bensschwund beklagen, verlangen die 
anderen eine strukturelle Anpassung 
der Kirche an die wirklichen Erforder­
nisse für ein im Glauben begründetes 
Lebens in einer weithin säkularisierten 
Gesellschaft. Diese innerkirchliche Be­
findlichkeit fordert dazu heraus, auch 
nach dem Kirchenrecht und nach sei­
ner Funktion für die gegenwärtige 
Lage der Kirche zu fragen. In einer 
weithin disparaten Situation der Kir­
che erwartet man von dieser Disziplin 
Richtlinien und Maßstäbe, mit denen 
Integrität, Identität und Gemeinschaft 
in der Kirche wiederhergestellt werden 
können. Es stellt sich die Frage, ob 
dazu grundlegende strukturelle Verän­
derungen in der katholischen Kirche 
vorgenommen werden müssen. Ein 
Blick in die diesbezügliche nachkon-

ziliare Diskussion, auf die seit dem 
II. Vatikanischen Konzil differenzierte­
re Verfassungsstruktur der Kirche, auf 
die Bedeutung, Bewertung und Eigen­
art kirchlichen Rechts, auf das Rechts­
verhältnis zwischen dem Papst und 
den Bischöfen sowie auf das Verhältnis 
zwischen dem Bischofskollegium und 
der Römischen Kurie soll in paradig­
matischer Weise einige strukturelle De­
fizite und Notwendigkeiten der nach­
konziliaren Kirche aufzeigen, um die 
gegenwärtig als aporetisch empfun­
dene kirchliche Situation in einigen 
Bereichen der Kirche wenigstens an­
satzweise aus einer neuen Perspektive 
anzugehen. 

Zum Auftakt der Gemeinsamen Syno­
de der Bistümer in der Bundesrepu­
blik Deutschland (1971-1975) ver­
öffentlichte Karl Rahner 1972 seine pro­
grammatische Schrift "Strukturwandel 
der Kirche als Aufgabe und Chance". 
Anlässlich seines nicht mehr erlebten 
85. Geburtstages schreibt sein Schüler 
Johannn Baptist Metz zur Neuausgabe 
dieser Schrift, dass sich für Karl 
Rahner, der als Theologe maßgeblich 
beim II. Vatkanischen Konzil mitwirk­
te, "das Ringen um die künftigen Wege 
der Kirche an der Art entscheidet, wie 
dieses Konzil im Leben der Kirche 
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gegenwärtig leibt”.} arl Rahner War ihrer Amtsausübung. Der diesen
sich bewusst, ass der Weg der Zusammenhängen USS1IC gestell-
nachkonziliaren IC zwischen Zzwel turwandel der rche, für den
sich schon damals abzeichnenden e_ nicht völlig eue Strukturen der alter-
emen Formen eines tutioristischen natıve ren die Kirche gefor-
und eifernden Iraditionalismus und dert werden, verwelılst auf einıge efi-
Fundamentalismus einerseı1ts SOWI1eEe z1ıte struktureller Art der IC und
eines banalisierenden und unkritischen verlangt eiıne vertiefte theologische Be-
Liberalismus und Progressismus ande- sinnung auf die Grundlagen kirchli-
rerseıts verlaufen werde. Unvergess- cher nstitutionen und Rechtsinstitute
liıch sind seine ahnungen, den Weg diesem Kontext hat arl Rahner be-
zwischen diesen Fronten der Welt reıts VOT den Konflikten eiıner eind-
der oderne iımmer wieder suchen. 1C ager gespaltenen un polarisier-
Im 1INDlic auf die rechtliche ertasst- ten IC gewarnt.“ Irotz vielfältiger
heit der IC un! 1mM Zusammen- nachkonziliarer Bemühungen, dieser
hang eines damit reflektierenden Gefahr begegnen, erscheint die Kir-
trukturwandels der Kirche welst arl che heute vielen dieser Lage, VOT der
er darauf hin, ass die auf diese schon VOTr ber dreißig ahren gewarnt

„nichtWeise aufgeworfene rage wurde. der Analyse der Ursachen
Uurc Aufrechterhaltung der Verän- hat Man bislang nicht einem Kon-
derung rec  ıcher ren der Kir- SCS enkönnen. ach WI1e VOT stellt
che eın konkret beantwortet werden sich die rage, ob der eute eststell-
kann, sondern immer eine Synthese are und unbestreitbare ückgang der
bedeutet, der Geist, 1ebe, ung Volkskirche C  g kleinerer, Verlr-
und Demut innerlich gegeben sSeın meı1intlic. litärer Gemeinschaftsbil-
mussen, die weder Urc autorıtäre dungen Urc strukturelle Verände-=
och Urc demokratische Gesetzes- beziehungsweise Ergänzungen
nNOrTMMeEeN CIZWUNSECN der ersetzt WEelI- aufgehalten der rückgängig g_

mMac. werden kann Kardinal arloden können“”.? SO re: dieser Theologe
nıcht etw. eiıner Infragestellung der Marıa Martini VO  5 hat bei der
geistlichen Vollmacht und der Amter Jüngsten Bischofssynode für Europa
der IC das Wort, sondern enkt das Rom auf einıge klärungsbedürftige
Bewusstseıin auf die lebendige Miıtwir- strukturelle emente der heutigen
kung der Laien 1m Leben der IC IC hingewiesen und für erfor-
und deren aNSCMESSCHECIEC Beteiligung derlich erklärt, ass alle katholischen
S LUr konsultativen, sondern Bischöfe verschiedenerangesichts
ebenso auch deliberativen NtisCNEI- drängender Fragen der Kirche 1im kom-
dungen, auf das er‘! der irch- menden anrze. eıner geSsetZ-
lichen Organe zueinander W1e auch auf gebenden weltweiten Beratung
die konkrete Art der Bestellung ırch- sammenkommen ollen.* Das Ziel be-
licher Amtsträger un! die Modalitäten stünde darın, die Vorstellungen un

i Karl Nner, Strukturwandel der TC als Chance un!| Aufgabe. Neuausgabe miıt eiıner Einführung
VO  a} Metz, Freiburg-Basel-Wien 1989,
Vgl ebd., 147
Vgl. ebd., 51-56.
Vgl Bericht 10 Vatikan VO
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gegenwärtig bleibt".! Karl Rahner war 
sich bewusst, dass der Weg der 
nachkonziliaren Kirche zwischen zwei 
sich schon damals abzeichnenden ex­
tremen Formen eines tutioristischen 
und eifernden Traditionalismus und 
Fundamentalismus einerseits sowie 
eines banalisierenden und unkritischen 
Liberalismus und Progressismus ande­
rerseits verlaufen werde. Unvergess­
lich sind seine Mahnungen, den Weg 
zwischen diesen Fronten in der Welt 
der Moderne immer wieder zu suchen. 
Im Hinblick auf die rechtliche Verfasst­
heit der Kirche und im Zusammen­
hang eines damit zu reflektierenden 
Strukturwandels der Kirche weist Karl 
Rahner darauf hin, dass die auf diese 
Weise aufgeworfene Frage "nicht 
durch Aufrechterhaltung oder Verän­
derung rechtlicher Strukturen der Kir­
che allein konkret beantwortet werden 
kann, sondern immer eine Synthese 
bedeutet, in der Geist, Liebe, Hoffnung 
und Demut innerlich gegeben sein 
müssen, die weder durch autoritäre 
noch durch demokratische Gesetzes­
normen erzwungen oder ersetzt wer­
den können".2 So redet dieser Theologe 
nicht etwa einer Infragestellung der 
geistlichen Vollmacht und der Ämter in 
der Kirche das Wort, sondern lenkt das 
Bewusstsein auf die lebendige Mitwir­
kung der Laien im Leben der Kirche 
und deren angemessenere Beteiligung 
nicht nur an konsultativen, sondern 
ebenso auch an deliberativen Entschei­
dungen, auf das Verhältnis der kirch­
lichen Organe zueinander wie auch auf 
die konkrete Art der Bestellung kirch­
licher Amtsträger und die Modalitäten 

ihrer Amtsausübung. Der in diesen 
Zusammenhängen in Aussicht gestell­
te Strukturwandel der Kirche, für den 
nicht völlig neue Strukturen oder alter­
native Strukturen für die Kirche gefor­
dert werden, verweist auf einige Defi­
zite struktureller Art inder Kirche und 
verlangt eine vertiefte theologische Be­
sinnung auf die Grundlagen kirchli­
cher Institutionen und Rechtsinstitute. 
In diesem Kontext hat Karl Rahner be­
reits vor den Konflikten einer in feind­
liche Lager gespaltenen und polarisier­
ten Kirche gewarnt.3 Trotz vielfältiger 
nachkonziliarer Bemühungen, dieser 
Gefahr zu begegnen, erscheint die Kir­
che heute vielen in dieser Lage, vor der 
schon vor über dreißig Jahren gewarnt 
wurde. In der Analyse der Ursachen 
hat man bislang nicht zu einem Kon­
sens finden können. Nach wie vor stellt 
sich die Frage, ob der heute feststell­
bare und unbestreitbare Rückgang der 
Volkskirche in Richtung kleinerer, ver­
meintlich elitärer Gemeinschaftsbil­
dungen durch strukturelle Verände~' 

rungen beziehungsweise Ergänzungen 
aufgehalten oder sogar rückgängig ge­
macht werden kann. Kardinal Carlo 
Maria Martini von Mailand hat bei der 
jüngsten Bischofssynode für Europa in 
Rom auf einige klärungsbedürftige 
strukturelle Elemente in der heutigen 
Kirche hingewiesen und es für erfor­
derlich erklärt, dass alle katholischen 
Bischöfe angesichts verschiedener 
drängender Fragen der Kirche im kom­
menden Jahrzehnt zu einer gesetz­
gebenden weltweiten Beratung zu­
sammenkommen sollen.4 Das Ziel be­
stünde darin, die Vorstellungen und 

I Karl Rahner, Strukturwandel der Kirche als Chance und Aufgabe. Neuausgabe mit einer Einführung 
von J. B. Metz, Freiburg-Basel-Wien 1989, 10. 

, Vgl. ebd., 142. 
J Vgl. ebd., 51-56. 
, Vgl. Bericht in Radio Vatikan vom 11.10.1999. 
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Intentionen des I1 atikanischen Kon- mutuae necessitudines] zwischen Teil-
z1ıls unter den Bedingungen der MoO- 1rCc. und Gesamtkirche SOWIe ZWI1-
erne erfullen und diesem Sinn schen päpstlichem Primat und bischöf-
Fehlentwicklungen olge strukturel- er Kollegialität.” Der aps bezieht
ler Defizite abzubauen. diese ekklesiologischen Prämissen

auch auf die Rechtsgestalt der IC
Die turder katholischen Die IC ist für den obersten rch-

Kırche lichen Gesetzgeber „nach Art elınes
zialen un: sichtbaren Gefüges errich-

der VO  - aps Johannes Paul IL als tet“ Deshalb bedürte 661e auch der
Promulgationsdekret Zu gesamt- Rechtsnormen, „damiıt ihre hierarchi-
kirchlich geltenden Gesetzbuch eX sche und organische Struktur S1C  ar
Iuris Canonici VO  5 1983 erlassenen wird un die Ausübung der ihr VO  5

Apostolischen Konstitution „Sacrae Gott anvertrauten Dienste, insbeson-
45 äaußert sich derdisciplinae egis ere der geistlichen Vollmacht [sacra

Jräger OcNster kirchlicher Autorität® yotestas] un:! der Verwaltung der Ga-
auch der infolge des Il atıkanı- kramente ladministratio sacramentorum]
schen Konzils allgemeine Verbindlich- ordnungsgemäf geregelt wird, amı
keit beanspruchenden Verfassungs- die wechselseitigen erDındun-
tur der katholischen rche.’ Mit SsCmH unter den Gläubigen eiıner auf
ezug auf die konziliare Kirchenkon- der 1e eruhenden Gerechtigkeit
stitution® spricht der aps VO:  a den gestaltet werden, nachdem die Rechte
verschiedenen ekklesiologischen „Ele- der einzelnen sichergestellt un
menten, die das wahre und eigentliche schrieben sind, un letztlich damiut die
Bild der IC ausmachen“”, WOZU gemeinsamen orhaben, die ZUrFC Ver-
die Lehre VO:  5 der IC als 'olk (Got- vollkommnung des christlichen ens
tes und als Communio zAählt und diese unternommen werden, UrC. die ka-
auf die hierarchische Autoriıtät der Kir- nonischen Gesetze unterstutzt, g_
che und die Teilhabe er Gläubigen stärkt un:! gefördert werden“”.‘® Diese

dreifachen LDhenst hris als rie- der tention des Gesetzgebers Imens
Sster, Prophet un: König und die sich legislatoris] entsprechende Struktur der
daraus namentlich für die Lalen CISC- IC spiegelt sich auch der yste-

maı un:! 1ın den einzelnen Normenbenden Rechte und ıchten explizit
bezieht. Diese ehren bestimmten die des Codex Iurıs Canonici wiıder. In den
gegenseltigen erbindungen Bestimmungen ber das 'olk Gottes

Vgl Codex des kanonischen Rechts. Lateinisch-deutsche Ausgabe, Kevelaer 1983, VIN-XXVII Zum
authentischen lat. ext vgl AAS 75, 1983-IL, 1-XI 1—-317 Die ım ext gegebene eigene
eutsche Übersetzung enthält einıge Korrekturen.
Vgl 0— denenzufolge der aps der Nachfolge des Apostels Petrus un: das
Bischofskollegium muıt dem aps als den Nachfolgern des Zwölferkreises der Apostel
als Iräger der höchsten legislative, exekutive und Judikative Jurisdiktionsvollmacht umfassen-
den Autorität gelten.
Vgl Anm. 4/ XMX-XXIIL

un! hat das Vat. I1 das heilsökonomische un!: christologische Verständnis VO  - Kirche, das
heißt die Kırche als Volk es auf dem Weg UrC| die eit ZU eil un: als organischer Leib
Christi ZU sichtbaren Zeichen des e1ls ın der Welt umschrieben.

Anm. 4,
Anm 4, XII
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Intentionen des 11. Vatikanischen Kon­
zils unter den Bedingungen der Mo­
deme zu erfüllen und in diesem Sinn 
Fehlentwicklungen infolge strukturel­
ler Defizite abzubauen. 

2. Die Struktur der katholischen 
Kirche 

In der von Papst Johannes Paul 11. als 
Promulgationsdekret zum gesamt­
kirchlich geltenden Gesetzbuch Codex 
luris Canonici von 1983 erlassenen 
Apostolischen Konstitution "Sacrae 
disciplinae legis"S äußert sich der 
Träger höchster kirchlicher Autorität6 

auch zu der infolge des 11. Vatikani­
schen Konzils allgemeine Verbindlich­
keit beanspruchenden Verfassungs­
struktur der katholischen Kirche.7 Mit 
Bezug auf die konziliare Kirchenkon­
stitution 8 spricht der Papst von den 
verschiedenen ekklesiologischen "Ele­
menten, die das wahre und eigentliche 
Bild der Kirche ausmachen", wozu er 
die Lehre von der Kirche als Volk Got­
tes und als Communio zählt und diese 
auf die hierarchische Autorität der Kir­
che und die Teilhabe aller Gläubigen 
am dreifachen Dienst Christi als Prie­
ster, Prophet und König und die sich 
daraus namentlich für die Laien erge­
benden Rechte und Pflichten explizit 
bezieht. Diese Lehren bestimmten die 
gegenseitigen engen Verbindungen 

[mutuae necessitudinesl zwischen Teil­
kirche und Gesamtkirche sowie zwi­
schen päpstlichem Primat und bischöf­
licher Kollegialität.9 Der Papst bezieht 
diese ekklesiologischen Prämissen 
auch auf die Rechtsgestalt der Kirche. 
Die Kirche ist für den obersten kirch­
lichen Gesetzgeber "nach Art eines so­
zialen und sichtbaren Gefüges errich­
tet". Deshalb bedürfe sie auch der 
Rechtsnormen, "damit ihre hierarchi­
sche und organische Struktur sichtbar 
wird und die Ausübung der ihr von 
Gott anvertrauten Dienste, insbeson­
dere der geistlichen Vollmacht [sacra 
potestasl und der Verwaltung der Sa­
kramente [administratio sacramentoruml 
ordnungsgemäß geregelt wird, damit 
die wechselseitigen engen Verbindun­
gen unter den Gläubigen in einer auf 
der Liebe beruhenden Gerechtigkeit 
gestaltet werden, nachdem die Rechte 
der einzelnen sichergestellt und um­
schrieben sind, und letztlich damit die 
gemeinsamen Vorhaben, die zur Ver­
vollkommnung des christlichen Lebens 
unternommen werden, durch die ka­
nonischen Gesetze unterstützt, ge­
stärkt und gefördert werden".l0 Diese 
der Intention des Gesetzgebers [mens 
legislatorisl entsprechende Struktur der 
Kirche spiegelt sich auch in der Syste­
matik und in den einzelnen Normen 
des Codex luris Canonici wider. In den 
Bestimmungen über das Volk Gottes 

5 Vgl. Codex des kanonischen Rechts. Lateinisch-deutsche Ausgabe, Kevelaer 1983, VIII-XXVII. Zum 
authentischen lat. Text vgl. AAS 75, 1983-II, VII-XIV (SDL), 1-317 (CIC). Die im Text gegebene eigene 
deutsche Ubersetzung enthält einige Korrekturen. 

" Vgl. ce. 330-341 CIC/1983, denenzufolge der Papst in der Nachfolge des Apostels Petrus und das 
Bischofskollegium zusammen mit dem Papst als den Nachfolgern des Zwölferkreises der Apostel 
als Träger der höchsten - legislative, exekutive und judikative Jurisdiktionsvollmacht umfassen­
den - Autorität gelten. 

7 Vgl. Anm. 4, XX-XXIII. 
" In LG 2 und 3 hat das Vat. II das heilsökonomische und christologische Verständnis von Kirche, das 

heißt die Kirche als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit zum Heil und als organischer Leib 
Christi zum sichtbaren Zeichen des Heils in der Welt umschrieben. 

'. V gl. Anm. 4, XX. 
11> Anm. 4, XXII. 
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ucC. II) wird VO: IC  en rund- schen en Giliedern des Volkes Ottes,
er etauiten her die Verfas- deren Dienste organischer erDun-

SUN! der IC. trukturell bestimmt denheit dem Wesen der Kirche ent-
em einzelnen Christgläubigen und sprechen, und der auf die apostolische
en gemeinsam kommt das VO  a Gott Sendung Jesu Christi zurückgehenden
selbst ausgehende ec und die arın hierarchischen Leitungsstruktur der

Kirche Sinne einer der Gemein-auch egründete Pflicht die VO  5

Jesus Christus selbst ausgehende Sen- schaft der Gläubigen inhärenten, aber
dung der Kirche dieser Welt ZU unverzichtbaren Verfassung.
eil der Menschen Z.Urxr Erfüllung Die organische der Kirche,
bringen. lle etauiten en VOT prinzipiell als Communi1o0 fidelitum g_
jeder Differenzierung ach ihrer kon- taltet, schlie{ft also keineswegs die
kreten Rechtsstellung und andlungs- hierarchische tur der Kirche, das

heißt die Commun10 hierarchica ausähigkeit Icondicio ]“ innerhalb der
katholischen Kirche!? el der aps und Bischöften aul  n Diese ist viel-
universalen kirchlichen Heilssendung, mehr ebenso wI1e die Gemeinscha der
die der aktiven 1  irkung Glaubenden eın der IC eigener
Dienst der Verkündigung durch Be- wesentlh  er Teil nsofern hat die

hierarchische Struktur der IC ihreenn  S, Zeugnis und Weitergabe des
aubens uCc. I1), Dienst der urzeln nicht eın 1mM Apostolat
Heiligung Urc aktive tfeier der infolge VO:  > auife und Firmung, SOIl-
Gottesdienste und Sakramente SOWIeEe ern der weitergehenden sakramen-
UrCc eın zeichenhaftes und vorbild- talen Befähigung und Bestimmung
liches en ucC. und Dienst UrCc die Bischofsweihe, die sich
für die Bewahrung der Gemeinschaft der für die IC onstitutiven ap
und el er Gläubigen ucC) IT) tolischen Sendung der 1SCHNOIe und
mıiıt der Kirche besteht. Diese auf der der spezifisch petrinischen Sendung
aulife und damit auf der Eingliede- des Papstes maniıitfestiert. Die der Kir-
run: der Getauften die Kirche Jesu che eigene, miteinander verbundene
hris beruhende kirchliche organı- organische und zugleic hierarchische

tur Ste. deshalb ZU einen dersche Grunds [communio0 fide:
1um ist untrennbar VO'  a der erarchi- bloßen UÜbernahme irgendeines politi-
schen Verfassung der IC. Icommun10 schen Gesellschaftsmodells die Kır-

che im Sinne eiıner totalen Strukturver-hierarchica], die ohne diese Basıs der
Gemeinschaft er Christgläubigen aänderung entgegen, wI1e ZU. anderen

aber auch einer bloßen Über- undnicht VOrstellbar ist beziehungsweise
missdeutet werden onnte, denn Unterordnung verschieden erechtig-
handelt sich eın das Sein unı: Sol- ter unı verpflichteter Kirchenglieder.
len der IC estimmendes wech- Die eute aufscheinende Schwierigkeit
selseitiges Beziehungsverhältnis ZW1- der reten, auch Juristisch fassba-

Vgl 96 iVm 81 1C/1983, die grundsätzliche Rechtsfähigkeit jedes Getautften un! se1ine
kın liederung die IC Jesu Christi VOINl der unterschiedliche „condiciones” gebundene
rechtlichen Handlungsfähigkeit der katholischen Kirche unterschieden wWer

12 Die Kirche Jesu Christi verwirklicht sich In der als „socletas“” sozial begründeten un geordneten
katholischen Kirche, 1ın die jene Getauften voll eingegliedert sind, die 1m sichtbaren Verband der
katholischen TC| mıiıt Christus durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und
der kirchlichen Leıtung verbunden sind. Vgl 204 82, 205 1C/1983
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(Buch II) wird vom kirchlichen Grund­
status aller Getauften her die Verfas­
sung der Kirche strukturell bestimmt. 
Jedem einzelnen Christgläubigen und 
allen gemeinsam kommt das von Gott 
selbst ausgehende Recht und die darin 
auch begründete Pflicht zu, die von 
Jesus Christus selbst ausgehende Sen­
dung der Kirche in dieser Welt zum 
Heil der Menschen zur Erfüllung zu 
bringen. Alle Getauften haben vor 
jeder Differenzierung nach ihrer kon­
kreten Rechtsstellung und Handlungs­
fähigkeit [condicioJll innerhalb der 
katholischen Kirche 12 Anteil an der 
universalen kirchlichen Heilssendung, 
die in der aktiven Mitwirkung am 
Dienst der Verkündigung durch Be­
kenntnis, Zeugnis und Weitergabe des 
Glaubens (Buch III), am Dienst der 
Heiligung durch aktive Mitfeier der 
Gottesdienste und Sakramente sowie 
durch ein zeichenhaftes und vorbild­
liches Leben (Buch IV) und am Dienst 
für die Bewahrung der Gemeinschaft 
und Einheit aller Gläubigen (Buch II) 
mit der Kirche besteht. Diese auf der 
Taufe und damit auf der Eingliede­
rung der Getauften in die Kirche Jesu 
Christi beruhende kirchliche organi­
sche Grundstruktur [communio fide­
liumJ ist untrennbar von der hierarchi­
schen Verfassung der Kirche [communio 
hierarchica], die ohne diese Basis in der 
Gemeinschaft aller Christgläubigen 
nicht vorstellbar ist beziehungsweise 
missdeutet werden könnte, denn es 
handelt sich um ein das Sein und Sol­
len der Kirche bestimmendes wech­
selseitiges Beziehungsverhältnis zwi-

schen allen Gliedern des Volkes Gottes, 
deren Dienste in organischer Verbun­
denheit dem Wesen der Kirche ent­
sprechen, und der auf die apostolische 
Sendung Jesu Christi zurückgehenden 
hierarchischen Leitungsstruktur der 
Kirche im Sinne einer der Gemein­
schaft der Gläubigen inhärenten, aber 
unverzichtbaren Verfassung. 
Die organische Struktur der Kirche, 
prinzipiell als Communio fidelium ge­
staltet, schließt also keineswegs die 
hierarchische Struktur der Kirche, das 
heißt die Communio hierarchica aus 
Papst und Bischöfen aus. Diese ist viel­
mehr ebenso wie die Gemeinschaft der 
Glaubenden ein der Kirche eigener 
wesentlicher Teil. Insofern hat die 
hierarchische Struktur der Kirche ihre 
Wurzeln nicht allein im Apostolat 
infolge von Taufe und Firmung, son­
dern in der weitergehenden sakramen­
talen Befähigung und Bestimmung 
durch die Bischofsweihe, die sich in 
der für die Kirche konstitutiven apos­
tolischen Sendung der Bischöfe und in 
der spezifisch petrinischen Sendung 
des Papstes manifestiert. Die der Kir­
che eigene, miteinander verbundene 
organische und zugleich hierarchische 
Struktur steht deshalb zum einen der 
bloßen Übernahme irgendeines politi­
schen Gesellschaftsmodells für die Kir­
che im Sinne einer totalen Strukturver­
änderung entgegen, wie zum anderen 
aber auch einer bloßen Über- und 
Unterordnung verschieden berechtig­
ter und verpflichteter Kirchenglieder. 
Die heute aufscheinende Schwierigkeit 
der konkreten, auch juristisch fassba-

11 Vgl. c. 96 iVm c. 204 §1 CIC/1983, wo die grundsätzliche Rechtsfähigkeit jedes Getauften und seine 
Eingliederung in die Kirche Jesu Christi von der an unterschiedliche "condiciones" gebundene 
rechtlichen Handlungsfähigkeit in der katholischen Kirche unterschieden werden. 

12 Die Kirche Jesu Christi verwirklicht sich in der als "societas" sozial begründeten und geordneten 
katholischen Kirche, in die jene Getauften voll eingegliedert sind, die im sichtbaren Verband der 
katholischen Kirche mit Christus durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und 
der kirchlichen Leitung verbunden sind. Vgl. ce. 204 §2, 205 CIC/1983. 
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reln msetzung des Urc das II Vatı- und richtige uslegung der aus
kanische Konzil theologisch und ekkle- den zutreffenden theologischen orga-
siologisch differenzie egründeten ben abgeleiteten un Jegitim erlasse-
Strukturmodells der IC jeg NnEel Kirchengesetze einer Erosion der
der mittlerweile weiıt verbreiteten IC entgegengewirkt werden kann
nachkonzziliar gewachsenen mangeln- Diese These kann missverstanden WEeTr-

den, WE 1a1n meınt, ass damit eineden eptanz, Beachtung der
wechselseitigen Dienstleistungen und blo({s ormale Gesetzesbefolgung einge-
Rechtsbeziehungen der Kirche, wel- ordert, die Differenz zwischen Ethos
che eweils für sich wesentliche theolo- und ec nıcht eachte der der
gische TUnNn:! aben, die für die Ziel- pastorale Charakter des kirchlichen
setzung und die Einheit der IC Rechts exklusiv als logische Konse-
notwendige Mafisgeblichkeit un! Ver- qUeNZ der hierarchischen tur der
bindlic  el anzuerkennen und IC verstanden wird.*$ Meıne TIhese
erreichen. säkularer Diktion würde richtet sich sSta  essen den
INall einwenden, ass der eutigen der olge des Il Vatikanischen Konzils
kirchlichen „Verfassungswirklichkeit” wel postulierten un:! praktizierten
entsprechend die organische und die Antijuridismus der pastoralen Pra-
hierarchische Verfassungsstruktur eher X15 der Kirche.!* Mag och als eak-
voneinander getrennt der 1S0- tion auf eın rechtlich fixiertes Kir-
liert bestehen; dem „Verfassungsideal” cnhnenD1 1m Zuge der veränderten

Sichtweise Urc das I1 Vatikanischeder rche, 1ın dem 21 Strukturen als
sich differenzierteel existieren, Konzils verständlich SCWESCH seln,

entspricht diese Wirklichkeit nicht erwelılst jedoch die darauf gegründete,
Umso wichtiger wird deshalb die Eıin- em Recht prinzipiell abgeneigte
deutigkeit der UrCc das {[ Vatikanıi- pastorale Praxıs der rche, ass 65
sche Konzil umschriebenen Verfas- schädlich WAar, ber dreißig Jahre lang
sungsstruktur der IC. un! ihre dem Kirchenrecht eıne ausreichende
Mafßgeblichkeit für die daraus rechtlich Beachtung geben der allenfalls
abgeleiteten Urgane und Institutionen. als abzuwehrende Zwangsordnung

gegenüber einer vermeintlich freien
Die Notwendigkeit un Eigenart pastoralen Praxıs der IC VelI-

des Kıchenrechts stehen. Vor em vernachlässigte INarn,
den auch im geltenden Kirchenrec

Angesichts der Schwierigkeiten für die Urc das ONZL1. vollzogenen Paradig-
rche, die sich aus der Divergenz der menwechsel ZU!T Kenntnis nehmen,

eigenen, das el theologisch be- der sich sowohl auf die theologischen
gründeten Verfassung eiınerseıts und Grundlagen und die Kompatıibilität

des Kirchenrechts mıt einer reflektier-der kirchlichen Verfassungswirklich-
eıit andererseits ergeben, gehe ich VO ten und verantworteten pastoralen
der These dus, ass UrcC die each- Praxıs WI1Ie auch auf den dem rchen-

13 Zum sogenannten pastoralistischen Missverständnis des Kirchenrechts vgl Heriıbert Hallermann,
Präsenz der Kirche der Hochschule. Eine kirchenrechtliche Untersuchung ZUX5 Verfassung un!
ZU pastoralen Auftrag der katholischen Hochschulgemeinden Geschichte un Gegenwart,
München 1996, —4530.
Vgl Eugent10 Corecco, Theologie des Kırchenrechts: HdbKathKR, Regensburg 1983,
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ren Umsetzung des durch das 11. Vati­
kanische Konzil theologisch und ekkle­
siologisch differenziert begründeten 
Strukturmodells der Kirche liegt in 
der mittlerweile weit verbreiteten 
nachkonziliar gewachsenen mangeln­
den Akzeptanz, unter Beachtung der 
wechselseitigen Dienstleistungen und 
Rechtsbeziehungen in der Kirche, wel­
che jeweils für sich wesentliche theolo­
gische Gründe haben, die für die Ziel­
setzung und die Einheit der Kirche 
notwendige Maßgeblichkeit und Ver­
bindlichkeit anzuerkennen und zu 
erreichen. In säkularer Diktion würde 
man einwenden, dass der heutigen 
kirchlichen "Verfassungswirklichkeit" 
entsprechend die organische und die 
hierarchische Verfassungsstruktur eher 
voneinander getrennt oder sogar iso­
liert bestehen; dem "Verfassungsideal" 
der Kirche, in dem beide Strukturen als 
in sich differenzierte Einheit existieren, 
entspricht diese Wirklichkeit nicht. 
Umso wichtiger wird deshalb die Ein­
deutigkeit der durch das 11. Vatikani­
sche Konzil umschriebenen Verfas­
sungsstruktur der Kirche und ihre 
Maßgeblichkeit für die daraus rechtlich 
abgeleiteten Organe und Institutionen. 

3. Die Notwendigkeit und Eigenart 
des Kichenrechts 

Angesichts der Schwierigkeiten für die 
Kirche, die sich aus der Divergenz der 
ihr eigenen, das heißt theologisch be­
gründeten Verfassung einerseits und 
der kirchlichen Verfassungswirklich­
keit andererseits ergeben, gehe ich von 
der These aus, dass durch die Beach-

tung und richtige Auslegung der aus 
den zutreffenden theologischen Vorga­
ben abgeleiteten und legitim erlasse­
nen Kirchengesetze einer Erosion der 
Kirche entgegengewirkt werden kann. 
Diese These kann missverstanden wer­
den, wenn man meint, dass damit eine 
bloß formale Gesetzesbefolgung einge­
fordert, die Differenz zwischen Ethos 
und Recht nicht beachtet oder der 
pastorale Charakter des kirchlichen 
Rechts exklusiv als logische Konse­
quenz der hierarchischen Struktur der 
Kirche verstanden wird. I3 Meine These 
richtet sich stattdessen gegen den in 
der Folge des 11. Vatikanischen Konzils 
weithin postulierten und praktizierten 
Antijuridismus in der pastoralen Pra­
xis der Kirche. 14 Mag er noch als Reak­
tion auf ein rechtlich fixiertes Kir­
chenbild im Zuge der veränderten 
Sichtweise durch das 11. Vatikanische 
Konzils verständlich gewesen sein, so 
erweist jedoch die darauf gegründete, 
allem Recht prinzipiell abgeneigte 
pastorale Praxis in der Kirche, dass es 
schädlich war, über dreißig Jahre lang 
dem Kirchenrecht keine ausreichende 
Beachtung zu geben oder es allenfalls 
als abzuwehrende Zwangsordnung 
gegenüber einer vermeintlich freien 
pastoralen Praxis in der Kirche zu ver­
stehen. Vor allem vernachlässigte man, 
den auch im geltenden Kirchenrecht 
durch das Konzil vollzogenen Paradig­
menwechsel zur Kenntnis zu nehmen, 
der sich sowohl auf die theologischen 
Grundlagen und die Kompatibilität 
des Kirchenrechts mit einer reflektier­
ten und verantworteten pastoralen 
Praxis wie auch auf den dem Kirchen-

" Zum sogenannten pastoralistischen Missverständnis des Kirchenrechts vgl. Heribert Hallermann, 
Präsenz der Kirche an der Hochschule. Eine kirchenrechtliche Untersuchung zur Verfassung und 
zum pastoralen Auftrag der katholischen Hochschulgemeinden in Geschichte und Gegenwart, 
München 1996,448-450 . 

.. Vgl. Eugenio Corecco, Theologie des Kirchenrechts: HdbKathKR, Regensburg 1983, 19. 
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rec zugrundegelegten Rechtsbegriff gegenüber, ass eiINe solche Pfarrei L1IUT
bezieht Vielen Gliedern der IC der ege [regula generali] territor1al,
sind die nachkonziliaren Ge- durchaus auch personal, nicht aber
SEIZE und ihre Interpretation Rah- einer bestimmten Welse ordnen ist.®
Inen der theologischen orgaben des Besteht nicht stattdessen 1m Ngemei-
Konzils bekannt geblieben. Weiıt- NEelN kirchlichen Bewusstsein die Vor-
gehend blieben deshalb auch die Vor- stellung VO  3 der Pfarrei, WI1eEe sS1e och
urteile erhalten, die Kirchenrecht und exX Iuris Canonicı VO  - 1917 fest-
Pastoraltheologie kontradiktori- gelegt WAar, heute aber nicht mehr gel-
schen Wiıderspruch sehen der eiıne tende Rechtsvorstellung ist, nämlich
vermeintliche Liebeskirche eıne als eın bestimmter Gebietstei der D1OÖ-
Rechtskirche ausspielen wollen.? Da- ZCS5C, dem die Gläubigen unter der Lei-
bei wird dem Kirchenrecht unterstellt, eiInNnes Pfarrers UrCc. Pfarrzwang
die YcCAlıche astora. durch Juridis- zugeteilt waren?
I1LUS Sinne einer VO  5 der kirchlichen Das Urc das Konzzil für die Kirche
Wirklichkeit und Praxis abgehobenen veränderte Rechtsverständnis hat azu
‚wangsordnung erseizen. kın be- geführt, asSstora und Kirchenrecht VON
merkenswerter Jopos el ist ZU ihrer gemeinsamen Zielsetzung Vel-

stehen: 1' nämlich en dem eileispiel, ass die kirchenrechtlich Velr-
fasste Pfarrei 1mM klaren 1derspruch der Menschen SOWI1Ee dem Wohl und
ZUT lebendigen Gemeinde gesehen ufbau der kirchlichen Gemeinschaft

dienen. el sSind S1e 1' die-wird un manche bereit SINd, „der
Pfarrei als einer rec.  ıchen Institution selben offenbarungstheologischen Vor-
den emeindecharakter abzusprechen gaben gebunden und en Cliese im
und den Gemeindebegriff für eDen- Horizont ihres jeweiligen, das el
dige, offene Gruppierungen Sinne unterschiedlichen Selbstverständnisses
VO  a territorialen der nichtterritorialen und 1mM jeweiligen geschicht:  tlichen
kirchlichen ubstru  ren reservlie- Kontext für die Menschen fruchtbar
ren “ .6 Wie verblüffend WITFL. dann der werden lassen. Für das geltende
Hınwels, ass die geltende kirchen- universalkirchliche ec gelten die
rechtliche, den ekklesiologischen „salus anımarum “ als OCNSTIEeS Gesetz
orgaben des Konzils orientierte Defi- der Kirche un das „bonum COM
nıtiıon die Pfarrei primär als eiıne be- ecclesiae“ als schützenswertes Gut

sofern ist das Kirchenrecht celbst mıitstimmte Gemeinschaft VO  5 Gläubigen
innerhalb einer Diözese der anderen den eigenen juristischen itteln
Teilkirche umschreibt, deren Seelsorge pastoralen und gemeinschaftlichen
einem Hırten [pastor proprius] unter der Zielen verpflichtet, In dem die ech-
Leitung des Diözesanbischofs el- und ıchten aller Gläubigen und
traut ıst un die einer geregel- auch die der Hırten der IC CN-
ten Seelsorge dauerhaften Bestand einander und innerhalb der kirchlichen
en sol11.!7 Sekundär bleibt dem- emeinschaft umschreibt und schützt.

Dazu vgl die Analyse VO  5 Pedro Juan Viladrich, Derecho Pastoral La usticla la funcion del
Derecho Canonico la edificacıon de la Iglesia: Ius Canonicum 1973, 171-258
Norbert el  e, Pfarrei eISUus Gemeinde?: Diakonia (1989) 152

17 515 81
Vgl 518

19 Vgl Can 216 81
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recht zugrundegelegten Rechtsbegriff 
bezieht. Vielen Gliedern der Kirche 
sind die neuen nachkonziliaren Ge­
setze und ihre Interpretation im Rah­
men der theologischen Vorgaben des 
Konzils unbekannt geblieben. Weit­
gehend blieben deshalb auch die Vor­
urteile erhalten, die Kirchenrecht und 
Pastoraltheologie im kontradiktori­
schen Widerspruch sehen oder eine 
vermeintliche Liebeskirche gegen eine 
Rechtskirche ausspielen wollen.15 Da­
bei wird dem Kirchenrecht unterstellt, 
die kirchliche Pastoral durch Juridis­
mus im Sinne einer von der kirchlichen 
Wirklichkeit und Praxis abgehobenen 
Zwangsordnung zu ersetzen. Ein be­
merkenswerter Topos dabei ist zum 
Beispiel, dass die kirchenrechtlich ver­
fasste Pfarrei im klaren Widerspruch 
zur lebendigen Gemeinde gesehen 
wird und manche bereit sind, "der 
Pfarrei als einer rechtlichen Institution 
den Gemeindecharakter abzusprechen 
und den Gemeindebegriff für leben­
dige, offene Gruppierungen im Sinne 
von territorialen oder nichtterritorialen 
kirchlichen Substrukturen zu reservie­
ren" .16 Wie verblüffend wirkt dann der 
Hinweis, dass die geltende kirchen­
rechtliche, an den ekklesiologischen 
Vorgaben des Konzils orientierte Defi­
nition die Pfarrei primär als eine be­
stimmte Gemeinschaft von Gläubigen 
innerhalb einer Diözese oder anderen 
Teilkirche umschreibt, deren Seelsorge 
einem Hirten [pastor propriusJ unter der 
Leitung des Diözesanbischofs anver­
traut ist und die wegen einer geregel­
ten Seelsorge dauerhaften Bestand 
haben S011. 17 Sekundär bleibt dem-

gegenüber, dass eine solche Pfarrei nur 
in der Regel [regula generaliJ territorial, 
durchaus auch personal, nicht aber in 
einer bestimmten Weise zu ordnen ist. 18 

Besteht nicht stattdessen im allgemei­
nen kirchlichen Bewusstsein die Vor­
stellung von der Pfarrei, wie sie noch 
im Codex Iuris Canonici von 1917 fest­
gelegt war, heute aber nicht mehr gel­
tende Rechtsvorstellung ist, nämlich 
als ein bestimmter Gebietsteil der Diö­
zese, dem die Gläubigen unter der Lei­
tung eines Pfarrers durch Pfarrzwang 
zugeteilt waren? 19 

Das durch das Konzil für die Kirche 
veränderte Rechtsverständnis hat dazu 
geführt, Pastoral und Kirchenrecht von 
ihrer gemeinsamen Zielsetzung zu ver­
stehen: Beide nämlich haben dem Heil 
der Menschen sowie dem Wohl und 
Aufbau der kirchlichen Gemeinschaft 
zu dienen. Dabei sind sie beide an die­
selben offenbarungstheologischen Vor­
gaben gebunden und haben diese im 
Horizont ihres jeweiligen, das heißt 
unterschiedlichen Selbstverständnisses 
und im jeweiligen geschichtlichen 
Kontext für die Menschen fruchtbar 
werden zu lassen. Für das geltende 
universalkirchliche Recht gelten die 
"salus animarum" als höchstes Gesetz 
in der Kirche und das "bonum commu­
ne ecclesiae" als schützenswertes Gut. 
Insofern ist das Kirchenrecht selbst mit 
den ihm eigenen juristischen Mitteln 
pastoralen und gemeinschaftlichen 
Zielen verpflichtet, in dem es die Rech­
te und Pflichten aller Gläubigen und 
auch die der Hirten der Kirche gegen­
einander und innerhalb der kirchlichen 
Gemeinschaft umschreibt und schützt. 

15 Dazu vgl. die Analyse von Pedro Juan Viladrich, Derecho y Pastoral. La justicia y la funci6n dei 
Derecho Canonico en la edificaci6n de la Iglesia: Ius Canonicum 13.1973,171-258. 

" Norbert Meile, Pfarrei versus Gemeinde?: Diakonia 20 (1989) 152. 
17 Vgl. c. 515 § 1 CIC/1983 
18 Vgl. c. 518 CIC/1983. 
" Vgl. can 216 §1 CIC/1917. 



Riedel-Spangenberger /Die tur der katholischen Kirche 51

Kirchenrecht ıst WI1e das ec allge- grundeliegende organische und hierar-
meıinen eın überaus komplexes 5System, chische Struktur der IC edeute

das, ass das für die IC notwendi-das auch den anthropologischen un
sozlalen Notwendigkeiten entspre- und förderliche Zusammenwirken
chen hat Es weist einen ezug der Gläubigen muıt den Irägern hierar-
ZU. sozlalen Daseın des Menschen auf hischer Leitungsvollmacht SOWI1E aller
und versteht sich als Inbegriff VO irchenglieder unter- und miteinander
egeln, ach denen Menschen ihr Ver- die erkennung un! Ausübung der
halten untereinander ausrichten und jeweils eıgenen Rechtsstellung und

denen sS1e sich INessen lassen. Zuständigkeit für bestimmte ufgaben
Dem ec kommt insofern Maßgeb- und Dienste SOWI1E der damiıt verbun-
ichkeit un: Verbindlic.  eit, das el denen Rechte und ıchten VOTaus-

Normatıivıtät, Es entlastet VO  n der Gegenwärtig scheint gerade
Notwendigkeit, immer wieder LIeU ın diese Prämisse Urc die Nichtbeach-
jedem einzelnen Fall ma{fsgebliches Ver- tung legitimer Rechte und die müuittler-
halten und Handeln ermitteln und weile äufiger werdende Usurpation

vereinbaren. Vor em ermöglicht illegitimer Zuständigkeit der IC
auch, weil prinzipie. mıiıt der verdunkel werden. Eine Rückbe-

sinnung auf die geltende rechtlicheMöglichkeit des Fehlverhaltens VO  }
Menschen rechnet, Kontflikten ZU- Ordnung der IC kann aus cdieser
beugen der frei VO Zufall der Gege- Dilemmasituation herausführen. Der
enneıten Möglichkeiten bieten, Nutzen des Kırchenrechts bedarf Je-

en{falls In der ICeiner breiter WeTl-Kontlikte friedlicher, das el in
eiıner allgemeın akzeptierten, der Je- denden Akzeptanz.
weiligen Gesellschaft und ihren lie-

Das Verhältnis dernapsdern förderlichen Weise beizulegen.
Als wirkliches ec bietet auch das geleiteten Universalkirche den
Kirchenrecht Urc. seine allgemein Urc. 1SCHNO{Iie geleiteten
der Kirche geltende Mafßgeblichkeit Ortskirchen
und spezifische Förmlichkeit die für
das gerechte und richtige menschliche Zu einer größer werdenden zeptanz
Handeln und Verhalten ın der IC des Kirchenrechts gehört auch das rich-
notwendige Sachlic.  eit, Überprüfbar- tige Verständnis des differenzierten
keit un den Ausschluss VO  a mensch- Rechtsstatus der Kirchenglieder und
licher Willkür bei der Auferbauung der der dadurch bestimmten Rechtsver-

1SSeEe untereinander. Das Rechts-IC auf dem Weg ihrer geistlı-
chen Zielsetzung. e1 oMmM dem verhältnis zwischen dem aps der
Kirchenrecht die Aufgabe auf der Nachfolge des Apostels Petrus und den
Grundlage der Generalisierbarkeit sSEe1- Diözesanbischöfen der achfolge
er Normen die Identität, el und der Apostel iıst differenzierter, als ©S In
sOzlale Ordnung der ICVOT subjek- der en Wirklic  eıt der Kıirche
tıv begründeten ingriffen schützen aufscheint. iımmt die diesbezüg-
und damit die Freiheit un:! die Rechte lichen positiven Rechtsnormen un:
des einzelnen Gläubigen mıt ihrem ihre dogmatischen orgaben 1m Kon-
für die Kirche spezifischen Dienst text der Aussagen des 11 Vatikanischen
ermöglichen un schützen. Über- Konzıils den 1C dürfte manches
tragen auf die dem Kirchenrecht Problem, das sich der IC heute
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Kirchenrecht ist wie das Recht im allge­
meinen ein überaus komplexes System, 
das auch den anthropologischen und 
sozialen Notwendigkeiten zu entspre­
chen hat. Es weist einen engen Bezug 
zum sozialen Dasein des Menschen auf 
und versteht sich als Inbegriff von 
Regeln, nach denen Menschen ihr Ver­
halten untereinander ausrichten und 
an denen sie sich messen lassen. 
Dem Recht kommt insofern Maßgeb­
lichkeit und Verbindlichkeit, das heißt 
Normativität, zu. Es entlastet von der 
Notwendigkeit, immer wieder neu in 
jedem einzelnen Fall maßgebliches Ver­
halten und Handeln zu ermitteln und 
zu vereinbaren. Vor allem ermöglicht 
es auch, weil es prinzipiell mit der 
Möglichkeit des Fehlverhaltens von 
Menschen rechnet, Konflikten vorzu­
beugen oder frei vorn Zufall der Gege­
benheiten Möglichkeiten zu bieten, 
Konflikte in friedlicher, das heißt in 
einer allgemein akzeptierten, der je­
weiligen Gesellschaft und ihren Glie­
dern förderlichen Weise beizulegen. 
Als wirkliches Recht bietet auch das 
Kirchenrecht durch seine allgemein in 
der Kirche geltende Maßgeblichkeit 
und spezifische Förmlichkeit die für 
das gerechte und richtige menschliche 
Handeln und Verhalten in der Kirche 
notwendige Sachlichkeit, Überprüfbar­
keit und den Ausschluss von mensch­
licher Willkür bei der Auferbauung der 
Kirche auf dem Weg zu ihrer geistli­
chen Zielsetzung. Dabei kommt dem 
Kirchenrecht die Aufgabe zu, auf der 
Grundlage der Generalisierbarkeit sei­
ner Normen die Identität, Einheit und 
soziale Ordnung der Kirche vor subjek­
tiv begründeten Eingriffen zu schützen 
und damit die Freiheit und die Rechte 
des einzelnen Gläubigen mit ihrem 
für die Kirche spezifischen Dienst zu 
ermöglichen und zu schützen. Über­
tragen auf die dem Kirchenrecht zu-

grundeliegende organische und hierar­
chische Struktur der Kirche bedeutet 
das, dass das für die Kirche notwendi­
ge und förderliche Zusammenwirken 
der Gläubigen mit den Trägem hierar­
chischer Leitungsvollmacht sowie aller 
Kirchenglieder unter- und miteinander 
die Anerkennung und Ausübung der 
jeweils eigenen Rechtsstellung und 
Zuständigkeit für bestimmte Aufgaben 
und Dienste sowie der damit verbun­
denen Rechte und Pflichten voraus­
setzt. Gegenwärtig scheint gerade 
diese Prämisse durch die Nichtbeach­
tung legitimer Rechte und die mittler­
weile häufiger werdende Usurpation 
illegitimer Zuständigkeit in der Kirche 
verdunkelt zu werden. Eine Rückbe­
sinnung auf die geltende rechtliche 
Ordnung der Kirche kann aus dieser 
Dilemmasituation herausführen. Der 
Nutzen des Kirchenrechts bedarf je­
denfalls in der Kirche einer breiter wer­
denden Akzeptanz. 

4. Das Verhältnis der vom Papst 
geleiteten Universalkirche zu den 
durch Bischöfe geleiteten 
Ortskirchen 

Zu einer größer werdenden Akzeptanz 
des Kirchenrechts gehört auch das rich­
tige Verständnis des differenzierten 
Rechtsstatus der Kirchenglieder und 
der dadurch bestimmten Rechtsver­
hältnisse untereinander. Das Rechts­
verhältnis zwischen dem Papst in der 
Nachfolge des Apostels Petrus und den 
Diözesanbischöfen in der Nachfolge 
der Apostel ist differenzierter, als es in 
der aktuellen Wirklichkeit der Kirche 
aufscheint. Nimmt man die diesbezüg­
lichen positiven Rechtsnormen und 
ihre dogmatischen Vorgaben im Kon­
text der Aussagen des 11. Vatikanischen 
Konzils in den Blick, so dürfte manches 
Problem, das sich der Kirche heute 
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stellt, weniger eın trukturproblem als Vollmacht unabhängig VO  . äufßerem
eiınes der Nichtbeachtung VO  } Rechten Einfluss jederzeit, SO wI1e seın Amt
und ichten der IC SEe1INn. Das erfordert, ausüben kann®, INas die
zeigt sich ZUuUm eispie. auf Vorstellung entstehen, die päpstliche
die Communi10 hierarchica collezialıs Jurisdiktionsvollmacht sSe1l 1m strikt
der 1SCNOIeEe mıt dem aps und des verfassungsrechtlichen Sıinn „absolu-
Papstes mıiıt den i1SCNO{ien. Als irdi- tistisch”, da diese Vollmacht eıne
scher Stellvertreter hris und ober- positiv-rechtlichen Schranken gebun-
ster Seelsorger der IC verfügt der den sSe1 und grundsätzlich es urch-
aps als Bischof der Kirche VO  . Rom setzen könne.* Es dürfen jedoch nicht
kraft se1nes mMtes ber die höchste, der Kontext des Gesetzes* wI1e auch
volle, unmittelbare und universale Le1i- S  e die für die Norm madfgeblichen
tungsvollmacht der rche.“ Dieses theologischen orgaben unbeachtet

bleiben owohl A uUusS$s den JTexten desfür die Kirche geltende Gesetz stimmt
inhaltlic sowochl mıt den Aussagen I1 Vatikanischen Konzils als auch aus
der ogmatischen Konstitution „Pastor dem usammenhang muıiıt der insge-
Aeternus” des Vatikanischen Kon- samıt dem geltenden eX Iurıis
zils?! wI1e mıt denen den Oku- Canonici zugrundeliegenden Verfas-
menten des IT Vatikanischen Konzıils sungsstruktur der IC und weiıteren
überein.“ Interpretier INnan die dem positiven Gesetzen ist erkennen,
universalkirchlichen Gesetz zugrunde- ass auch den Bischöfen der ach-
liegenden Konzilsstellen unter Einbe- olge der Apostel als Leıiıtern ihrer
ziehung der Erläuternden Vorbemer- Ortskirchen ordentlıche, eigenberech-
ungen Z.ULI rchenkonstitution des tigte und unmiittelbare Vollmacht
I1 Vatikanischen onzils, denenzufol- ommt.* Folglich können S1e nicht als

der aps seine höchste kirchliche Delegaten des Papstes gelten. 1elimenNnr

ZzU Vgl 331 vgl auch 21585
21 Vgl DHü03

Vgl Vat. 1L, 18, 2 'g 2 f 2 'g 3/ 2;
23 Ne Nr. heißt „ad placitum potest, Sicut ab 1PSO SUO requirıitur”. 331

IC /1983 heißt S: „SCHAPDECI libere TCE valet”
24 diesem Sinn diıe Lehrmeinun Von Eduard Eiıchmann, Lehrbuch des Kirchenrechts, Il ader-

born 1929, 175f. „Als fortlebender Christus hat der Bischof VvVon Kom den ren- un! Jurisdiktions-
primat über die Gesamtkirche: Er ist -  D blof der Tste unter gleichen Bischöfen, sondern der
Monarch, dem die Fülle der Kirchengewalt und die oberste, ordentliche und eigenberechtigte
Gewalt über die Gesamtkirche zusteht, sowohl den Dingen, welche Glauben unı Sitten, als
denen, welche die rechtliche Gestaltung und Leitung der über den Erdkreis zerstreuten Kirche
betreffen (c 218 81) Die Gesam: ist gewissermaßen eın großes istum, dessen ‚Universal-
bischof‘ der Papst ist. Seine Gewalt ist daher eine 1m wahren Sinne bischöfliche Gewalt, eiıne ordent-
iche, mıiıt seinem Amt kraft göttlicher Anordnung verbundene, unmittelbare NC abgeleitete)
Gewalt, die, ohne irgendwelcher Zwischeninstanzen sich bedienen zZ.u mussen, sich über die ZUI
Gesamtheit zusammengeschlossenen inzelkirchen elbst, über die Gesamtheit der Hirten wiıie über
die Einzelhirten (episcopus episcoporum), über die Gesamtheit der Gläubigen wWwI1Ie über die einzel-
1en Gläubigen, und über das SANZE Gebiet der Sachen (Lehre, Gottesdienst, 5Sakramente, Sakramen-
:alien, heilige Orte, Vermögen, kirchliche miter USW.) erstreckt. Der apsı kann daher VOIL seiner
Weihe- und Jurisdiktionsgewalt überall der gaNzZeN Kirche Gebrauch machen, hat ıne muıiıt der
bischöflichen konkurrierende Gewalt jedem istum, die Gläubigen können ihre Rechtssachen
nmittelbar ihn selbst ringen, auch mıit mgehung des ordentlichen Instanzenzuges (vgl. 1569
81, 2’ 1557 83, 204) Der aps! vereinigt sich die IL Kirchengewalt; 'el. s1e nicht mıiıt dem
Gesamtepisko at der muiıt dem Kardinalskollegium.”
Vgl CIC 1983 als hermeneutische Auslegun sregel für alle kirchlichen Gesetze.
Vgl 281 81 Nicht den CIC SCHOMMEN wurde allerdings (DHü
wonach uch die Bischöfe die Teilkirchen als Stellvertreter un! esandte T1S' leiten
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stellt, weniger ein Strukturproblem als 
eines der Nichtbeachtung von Rechten 
und Pflichten in der Kirche sein. Das 
zeigt sich zum Beispiel im Hinblick auf 
die Communio hierarchica seu collegialis 
der Bischöfe mit dem Papst und des 
Papstes mit den Bischöfen. Als irdi­
scher Stellvertreter Christi und ober­
ster Seelsorger der Kirche verfügt der 
Papst als Bischof der Kirche von Rom 
kraft seines Amtes über die höchste, 
volle, unmittelbare und universale Lei­
tungsvollmacht in der Kirche.2o Dieses 
für die Kirche geltende Gesetz stimmt 
inhaltlich sowohl mit den Aussagen in 
der dogmatischen Konstitution "Pastor 
Aeternus" des I. Vatikanischen Kon­
ZilS 21 wie mit denen in den Doku­
menten des II. Vatikanischen Konzils 
überein. 22 Interpretiert man die dem 
universalkirchlichen Gesetz zugrunde­
liegenden Konzilsstellen unter Einbe­
ziehung der Erläuternden Vorbemer­
kungen zur Kirchenkonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils, denenzufol­
ge der Papst seine höchste kirchliche 

'0 Vgl. c. 331 CIC/1983; vgl. auch can. 218 CIC/1917. 
21 Vgl. DHü 3050-3075. 
" Vgl. Vat. 11, LG 18,20,22,23; OE 3; UR 2; CD 2. 

Vollmacht unabhängig von äußerem 
Einfluss jederzeit, so wie es sein Amt 
erfordert, ausüben kann 23, so mag die 
Vorstellung entstehen, die päpstliche 
Jurisdiktionsvollmacht sei im strikt 
verfassungsrechtlichen Sinn "absolu­
tistisch", da diese Vollmacht an keine 
positiv-rechtlichen Schranken gebun­
den sei und grundsätzlich alles durch­
setzen könne.24 Es dürfen jedoch nicht 
der Kontext des Gesetzes 25 wie auch 
nicht die für die Norm maßgeblichen 
theologischen Vorgaben unbeachtet 
bleiben. Sowohl aus den Texten des 
11. Vatikanischen Konzils als auch aus 
dem Zusammenhang mit der insge­
samt dem geltenden Codex Iuris 
Canonici zugrundeliegenden Verfas­
sungsstruktur der Kirche und weiteren 
positiven Gesetzen ist zu erkennen, 
dass auch den Bischöfen in der Nach­
folge der Apostel als Leitern ihrer 
Ortskirchen ordentliche, eigenberech­
tigte und unmittelbare Vollmacht zu­
kommt.26 Folglich können sie nicht als 
Delegaten des Papstes gelten. Vielmehr 

~1 In Ne Nr. 4 heißt es: "ad placitum exercere potest, sicut ab ipso suo munere requiritur". In c. 331 
CIC/1983 heißt es: "semper libere exercere valet". 

" Vgl. in diesem Sinn die Lehrmeinung von Eduard Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechts, 1., Pader­
born 1929, 175f.: "Als fortlebender Christus hat der Bischof von Rom den Ehren- und Jurisdiktions­
primat über die Gesamtkirehe: Er ist nicht bloß der Erste unter gleichen Bischöfen, sondern der 
Monarch, dem die Fülle der Kirchengewalt und die oberste, ordentliche und eigenberechtigte 
Gewalt über die Gesamtkirche zusteht, sowohl in den Dingen, welche Glauben und Sitten, als in 
denen, welche die rechtliche Gestaltung und Leitung der über den Erdkreis zerstreuten Kirche 
betreffen (c. 218 §1). Die Gesamtkirche ist gewissermaßen ein großes Bistum, dessen ,Universal­
bischof' der Papst ist. Seine Gewalt ist daher eine im wahren Sinne bischöfliche Gewalt, eine ordent­
liche, mit seinem Amt kraft göttlicher Anordnung verbundene, unmittelbare (nicht abgeleitete) 
Gewalt, die, ohne irgendwelcher Zwischeninstanzen sich bedienen zu müssen, sich über die zur 
Gesamtheit zusammengeschlossenen Einzelkirchen selbst, über die Gesamtheit der Hirten wie über 
die Einzelhirten (episcopus episcoporum), über die Gesamtheit der Gläubigen wie über die einzel­
nen Gläubigen, und über das ganze Gebiet .~er Sachen (Lehre, Gottesdienst, Sakramente, Sakramen­
talien, heilige Orte, Vermögen, kirchliche Amter usw.) erstreckt. Der Papst kann daher von seiner 
Weihe- und Jurisdiktionsgewalt überall in der ganzen Kirche Gebrauch machen, er hat eine mit der 
bischöflichen konkurrierende Gewalt in jedem Bistum, die Gläubigen können ihre Rechtssachen 
unmittelbar an ihn selbst bringen, auch mit Umgehung des ordentlichen Instanzenzuges (vgl. 1569 
§ 1, 2, 1557 § 3, 204). Der Papst vereinigt in sich die ganze Kirchengewalt; er teilt sie nicht mit dem 
Gesamtepiskopat oder mit dem Kardinalskollegium." 

25 Vgl. c. 17 CIC/1983 als hermeneutische Auslegungsregel für alle kirchlichen Gesetze. 
" Vgl. c. 381 § 1 CIC/1983. - Nicht in den CIC aufgenommen wurde allerdings LG 27 (DHü 4152), 

wonach auch die Bischöfe die Teilkirchen als Stellvertreter und Gesandte Christi leiten. 
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verhält sich ihre eziehung ZU Bi- die Ichliche Verfassungsstruktur be-
SC VO.:  5 Rom „parı ratiıone“ der darf für solche elıner Änderung,

sondern bedarf der EeCcNtsSs1-eziehung, die zwischen dem Apostel
Petrus und den übrigen Aposteln des cherner und des Rechtsschutzes willen
Zwölferkreises bestand.” Diese Erklä- der präziıseren Normierung, welcher

des IL Vatikanischen Konzils ZUIN Weise der päpstliche Vorrang den
wechselseitigen er‘' zwischen bischöflich geleiteten SKırchen aus-

aps und Bischöfen wird den Tlau- geül werden kann und wIie Streit-
ternden Vorbemerkungen Z.UT rchen- fall verfahren ıst Die re!  en

Modalıitäten und Verfahrensweisenkonstitution aufgenommen und als
Verhältnisgleichheit umschrieben [pro- waren dieser Hinsicht gesetzlich Z.Uu

p_ortional ıtas]”, das el nN1IC. als bestimmen.
UÜber- und Unterordnungsverhältnis,
sondern als Zuor  ungs- und Bezie-
hungsverhältnis unter Beibehaltung Das Verhältnis zwischen dem
der nicht voneinander abhängigen Je- Bischofskollegium und der

Römischen Kurieweils eigenberechtigten Vollmacht VO:  3

aps und Bischöfen. Dem hat der Ge-
setzgeber dadurch e  ung getragen, Konfliktfelder ergeben sich der heu-
ass ZW ar den orrang ordentlicher tigen Kirche nicht 11UTr zwischen aps
aC. des Papstes auch ber alle und Diözesanbischöfen, sondern auch
bischöflich geleiteten Ortskirchen aus- zwischen den JIrägern OCNASter uto-

rıta der IC und den ihnen nach-drücklich normiert hat; zugleic hat
diesen Vorrang aber 1m Sinne des beziehungsweise zugeordneten kuria-

11 Vatikanischen ONZ Urc die Be- len enorden eutlic ze1igt sich das
stımmung relativiert, ass Urc die- 1m Hinblick auf das er‘' des
SCl päpstlichen orrang die eigenbe- ollegiums der 1SCNOIe muıt dem aps
echtigte, Ordentliıche und unmittelbare und den Mitarbeitern der KÖöm-
Vollmacht der Bischöfe weder g_ schen Kurie. Das Bischofskollegium
SChAhWAaC. och ungeschützt, sondern hat selinen Ursprung 1m Apostelkolle-
anerkannt, gestär. und geschützt sSein g1um, mıt dessen Sendung und 'oll-
soll.* Demzufolge kann gerade unter macht die Gemeinschaft aller 1SCNOfe
den recCc.  ıchen Prämissen Nn1ıcC VO  ' ZzZUusammmmen mıt dem aps fortdauert
einer konkurrierenden Vollmacht ZWI1- itglie dieses Kollegiums werden
schen aps und Bischöfen AUSSCHAN- Priester Urc den Empfang der Bi-
gCH werden. Für eiınen potentiellen schofsweihe und ihre arauf olgende
Kontfli zwischen aps un Bi- Eingliederung die Commun10 hierar-
chöfen IL1LLUSS diese Norm jedoch chica, die der IC ihrem Wesen
lange als unzureichend gelten, als gemä zukommt und aus der Gemein-
eiıne kirchliche Instanz Zibt, die 1mM schaft des Papstes un: en miıt
Kontfli zwischen dem aps un:! verbundenen Bischöfen der Welt be-
den Bischöfen Gemeinschaft mıit ihm STE Der aps als 1€e€! und aup
eine Entscheidung fällen könnte 1C des Bischofskollegiums SOWI1E das Kol-

27 Vgl Vat.
28 e Nr.
29 Vgl z 81 IC / 1983 un! Vat. 1 ' / 1 'y 2 p 2 / 2I
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verhält sich ihre Beziehung zum Bi­
schof von Rom "pari ratione" zu der 
Beziehung, die zwischen dem Apostel 
Petrus und den übrigen Aposteln des 
Zwölferkreises bestand.27 Diese Erklä­
rung des 11. Vatikanischen Konzils zum 
wechselseitigen Verhältnis zwischen 
Papst und Bischöfen wird in den Erläu­
ternden Vorbemerkungen zur Kirchen­
konstitution aufgenommen und als 
Verhältnisgleichheit umschrieben {pro­
portionalitas]28, das heißt nicht als 
Über- und Unterordnungsverhältnis, 
sondern als Zuordnungs- und Bezie­
hungsverhältnis unter Beibehaltung 
der nicht voneinander abhängigen je­
weils eigenberechtigten Vollmacht von 
Papst und Bischöfen. Dem hat der Ge­
setzgeber dadurch Rechnung getragen, 
dass er zwar den Vorrang ordentlicher 
Vollmacht des Papstes auch über alle 
bischöflich geleiteten Ortskirchen aus­
drücklich normiert hat; zugleich hat 
er diesen Vorrang aber im Sinne des 
11. Vatikanischen Konzils durch die Be­
stimmung relativiert, dass durch die­
sen päpstlichen Vorrang die eigenbe­
rechtigte, ordentliche und unmittelbare 
Vollmacht der Bischöfe weder ge­
schwächt noch ungeschützt, sondern 
anerkannt, gestärkt und geschützt sein 
soll.29 Demzufolge kann gerade unter 
den rechtlichen Prämissen nicht von 
einer konkurrierenden Vollmacht zwi­
schen Papst und Bischöfen ausgegan­
gen werden. Für einen potentiellen 
Konfliktfall zwischen Papst und Bi­
schöfen muss diese Norm jedoch so­
lange als unzureichend gelten, als es 
keine kirchliche Instanz gibt, die im 
Konfliktfall zwischen dem Papst und 
den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm 
eine Entscheidung fällen könnte. Nicht 

27 Vgl. Vat. 11 LG 22. 
28 Vgl. Ne Nr. 1. 

die kirchliche Verfassungsstruktur be­
darf für solche Fälle einer Änderung, 
sondern es bedarf um der Rechtssi­
cherheit und des Rechtsschutzes willen 
der präziseren Normierung, in welcher 
Weise der päpstliche Vorrang in den 
bischöflich geleiteten Ortskirchen aus­
geübt werden kann und wie im Streit­
fall zu verfahren ist. Die rechtlichen 
Modalitäten und Verfahrensweisen 
wären in dieser Hinsicht gesetzlich zu 
bestimmen. 

5. Das Verhältnis zwischen dem 
Bischofskollegium und der 
Römischen Kurie 

Konfliktfelder ergeben sich in der heu­
tigen Kirche nicht nur zwischen Papst 
und Diözesanbischöfen, sondern auch 
zwischen den Trägem höchster Auto­
rität in der Kirche und den ihnen nach­
beziehungsweise zugeordneten kuria­
len Behörden. Deutlich zeigt sich das 
im Hinblick auf das Verhältnis des 
Kollegiums der Bischöfe mit dem Papst 
und den Mitarbeitern in der Römi­
schen Kurie. Das Bischofskollegium 
hat seinen Ursprung im Apostelkolle­
gium, mit dessen Sendung und Voll­
macht die Gemeinschaft aller Bischöfe 
zusammen mit dem Papst fortdauert. 
Mitglied dieses Kollegiums werden 
Priester durch den Empfang der Bi­
schofsweihe und ihre darauf folgende 
Eingliederung in die Communio hierar­
chica, die der Kirche ihrem Wesen 
gemäß zukommt und aus der Gemein­
schaft des Papstes und allen mit ihm 
verbundenen Bischöfen der Welt be­
steht. Der Papst als Glied und Haupt 
des Bischofskollegiums sowie das Kol-

,., Vgl. c. 333 § 1 CIC/1983 und Vat. 11 LG 13, 18,22,27; CD 2, 8. 
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legium er 1SCNOIeEe mıt dem aps Der Römischen Kurie kommt dagegen
sind die OcnNnsten Verfassungsorgane recCc  iıchen Sinn 1Ur nachgeord-
der IC el jeg' die Autorıität ete Bedeutung Die einzelnen ku-
des Bischofskollegiums nicht LIUT auf rialen eNorden Sind gesamtkirchlic
der moralischen, sondern auch auf der ausgerichtete erwaltungsorgane des
TrecC  ichen ene der IC Die B1- Papstes. Die für S1e geltende Verfas-
schöfe en ihre Weihe nicht 1Ur für Sun ist sondergesetzlich geregelt
eine bestimmte Diözese erhalten, -10)85>x der VO  5 aps Johannes Paul I1 erlasse-
dern ihre Hirtensorge bezieht sich auch LieN Apostolischen Konstitution „Pas-
auf die uniıversale IC und die Ge- tor Bonus“ VO Juni 1988° und
meinschaft mıit en übrigen Ortskir- der VO Staatssekretariat erlassenen
chen. Diese moralische Verantwortung und für S1e speziell geltenden Ge-
wurde jedoch geltenden rchen- schäftsordnung „Regolamento SCHCIA-

le Curia Romana“”“ VO Februarrec. LIUTL: punktuell reziplert,” obwohl
S1e bei der Kevision des kirchlichen Die Kurie ist als solche nicht
Rechts als eigenständige Rechtsnorm Juristische Person WI1e das ischof{fs-
vorgesehen war.“ Sta  essen besteht kollegium, sondern die Gesamtheit der

die rechtliche Autorität darın, ass kirchlichen Ämter, eNnorden und Ge-
das Bischofskollegium als kollegiale richte, die den aps bei der Leitung
juristische Person und als dauerhafte der Weltkirche unterstützen,” das e1
Einrichtung der IC. existiert, un- ach Mafßgabe des Rechts legislative,
abhängig Von einer konkreten Ver- administrative der judikative Tätig-
amm. ungsform der Mitglieder, und keiten für ausuüben und ufgaben

in seinem Namen und in seiner uto-ass dieses ollegium 1ure divino
höchste und vollständige Vollmacht 1mM rıtät erledigen.“ Die Leitungsvollmacht

der einzelnen eNorden ist ordentlıche,legislativen, exekutiven und Judikati-
ven Bereich für die Universalkirche jedoch stellvertretende Vollmac
besitzt.®* egen diese höchste 'oll- 1le wichtigen Entscheidungen, dUS$SC-

LLOINLINEINL die der Gerichtshöfe un:! diemacht des Bischofskollegiums Zibt S
der ICeiıne Berufung.” Denn 05 aufgrund VO:  . Sondervollmachten, sind

besteht eıne unmittelbare Vollmacht dem aps Z.UI Approbation vorzule-
des Bischofskollegiums, weil für gCHh Für gesetzgebende kte einzel-
madfsgebliche und verbindliche Rechts- LIEIN Fällen ist die Gesetzgebungsvoll-
akte Hinblick auf die Gesamtkir- macht, die 1Ur einigen Kongregationen
che der qualifizierten 1  irkung des zukommt,“ der ach dem ec VOILI-

Papstes bedart.“* gesehenen Weise auszuüben und die

Vgl 271, /82, 791
Vgl 82 LEF: Communicationes 1 / 1981,

42 3(} un! 326 CIC/ 1983; Vat. 11
33 Vgl 1732 1983

341 881 un!
AAS 8 / 1988, 841—-934
AAS 8 S 1992, 201-267.

37 Vgl PastBon Art.
36()

39 131
135 82 Regolamento Art 109; zu Erlass Von Dekreten und Instru.  10Nen vgl

31—34 IC / 1983 1Vm PastBon Art. 156
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legium aller Bischöfe mit dem Papst 
sind die höchsten Verfassungsorgane 
der Kirche. Dabei liegt die Autorität 
des Bischofskollegiums nicht nur auf 
der moralischen, sondern auch auf der 
rechtlichen Ebene der Kirche. Die Bi­
schöfe haben ihre Weihe nicht nur für 
eine bestimmte Diözese erhalten, son­
dern ihre Hirtensorge bezieht sich auch 
auf die universale Kirche und die Ge­
meinschaft mit allen übrigen Ortskir­
chen. Diese moralische Verantwortung 
wurde jedoch im geltenden Kirchen­
recht nur punktuell rezipiert,30 obwohl 
sie bei der Revision des kirchlichen 
Rechts als eigenständige Rechtsnorm 
vorgesehen war.31 Stattdessen besteht 
nun die rechtliche Autorität darin, dass 
das Bischofskollegium als kollegiale 
juristische Person und als dauerhafte 
Einrichtung in der Kirche existiert, un­
abhängig von einer konkreten Ver­
sammlungsform der Mitglieder, und 
dass dieses Kollegium iure divino 
höchste und vollständige Vollmacht im 
legislativen, exekutiven und judikati­
ven Bereich für die Universalkirche 
besitzt.32 Gegen diese höchste Voll­
macht des Bischofskollegiums gibt es 
in der Kirche keine Berufung.33 Denn es 
besteht keine unmittelbare Vollmacht 
des Bischofskollegiums, weil es für 
maßgebliche und verbindliche Rechts­
akte im Hinblick auf die Gesamtkir­
che der qualifizierten Mitwirkung des 
Papstes bedarf.34 

30 Vgl. cc. 271, 782, 791 CIC/1983. 
31 Vgl. c. 34 §2 LEF: Communicationes 13, 1981,50. 
n Vgl. cc. 330 und 336 CIC/1983; Vat. II LG 22. 
33 Vgl. c. 1732 CUIC/1983. 
" Vgl. c. 341 §§1 und 2 CIC/1983. 
35 AAS 80,1988,841-934. 
,. AAS 84,1992,201-267. 
37 V gl. PastBon Art. 1. 
38 Vgl. c. 360 CIC/1983. 
" Vgl. c. 131 CIC/1983. 

Der Römischen Kurie kommt dagegen 
im rechtlichen Sinn nur nachgeord­
nete Bedeutung zu. Die einzelnen ku­
rialen Behörden sind gesamtkirchlich 
ausgerichtete Verwaltungsorgane des 
Papstes. Die für sie geltende Verfas­
sung ist sondergesetzlich geregelt in 
der von Papst Johannes Paul H. erlasse­
nen Apostolischen Konstitution "Pas­
tor Bonus" vom 28. Juni 198835 und in 
der vom Staatssekretariat erlassenen 
und für sie speziell geltenden Ge­
schäftsordnung "Regolamento genera­
le della Curia Romana" vom 4. Februar 
199236• Die Kurie ist als solche nicht 
juristische Person wie das Bischofs­
kollegium, sondern die Gesamtheit der 
kirchlichen Ämter, Behörden und Ge­
richte, die den Papst bei der Leitung 
der Weltkirche unterstützen,37 das heißt 
nach Maßgabe des Rechts legislative, 
administrative oder judikative Tätig­
keiten für ihn ausüben und Aufgaben 
in seinem Namen und in seiner Auto­
rität erledigen.38 Die Leitungsvollmacht 
der einzelnen Behörden ist ordentliche, 
jedoch stellvertretende Vollmacht.39 

Alle wichtigen Entscheidungen, ausge­
nommen die der Gerichtshöfe und die 
aufgrund von Sondervollmachten, sind 
dem Papst zur Approbation vorzule­
gen. Für gesetzgebende Akte in einzel­
nen Fällen ist die Gesetzgebungsvoll­
macht, die nur einigen Kongregationen 
zukommt,40 in der nach dem Recht vor­
gesehenen Weise auszuüben und die 

40 Vgl. c. 135 §2 CIC/1983; Regolamento Art. 109; zum Erlass von Dekreten und Instruktionen vgl. 
cc. 31-34 CIC/1983 iVm PastBon Art. 156. 
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Vgl PastBon Art.
42 Vgl Regolamento Art. 109 un 110; Die rm eıner „forma specifica” approbierten Instruktion ist

1m Regolamento N1C| vorgesehen.
43 PastBon Art. 33—35
34 Vgl 222 82
45 Vgl PastBon 82 un: 334 un! 3600 1C/1983
16 342 —348
47 Vgl Vat

Vgl Ren. Laurentin, ynode und Kurle: Concilium 15 (1979) 476-—482, 476.
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formelle Approbation des Papstes er­
forderlich. 41 Die Approbation "in forma 
specifica" ist gemäß der Geschäftsord­
nung der Römischen Kurie zwingend 
vorgeschrieben, wenn einzelne, genau 
bezeichnete Gesetze abgeändert oder 
aufgehoben werden sollen, wozu 
außerdem der Erlass eines allgemeinen 
Dekretes oder Gesetzes notwendig ist.42 
Im übrigen gilt der allgemeine Grund­
satz, dass Schwerwiegendes und 
Außerordentliches nur von den kuria­
len Verwaltungsorganen verhandelt 
wird, wenn dies dem Papst vorher 
angezeigt wurde. Der eng mit dem 
Papstamt verbundene kuriale Dienst, 
dessen pastoraler Charakter explizit 
von Rechts wegen hervorgehoben 
wird,43 ist durch die bestehende Com­
munio hierarchica des Papstes mit den 
übrigen Bischöfen auch mit diesen und 
mit der ganzen Kirche verbunden.44 
Insofern hat auch der Dienst der rö­
mischen Kurialorgane in Verbindung 
mit den Bischöfen und mit der gesam­
ten Kirche zu geschehen. Dies ist 
jedoch nicht rechtlich normiert. Abge­
sehen von einigen gesetzlich vorgese­
henen Ausnahmen sind die einzelnen 
Dikasterien rechtlich gleichgestellt, 
haben aber im einzelnen unterschied­
liche, in den Sondergesetzen festge­
legte Kompetenzen.45 Der nachgeord­
neten Rechtsstellung der Kurialorgane 
gegenüber dem Papst und dem Bi­
schofskollegium steht prinzipiell eine 
Konzentration der päpstlichen und 
bischöflich-kollegialen Vollmacht auf 

'1 Vgl. PastBon Art. 18. 

Seiten der Römischen Kurie entgegen. 
Die Organisations- und Verfahren­
weisen der Kurialbehörden sowie ihre 
Präsenz im Arbeitsbereich des Papstes 
führen faktisch zur zentralisierten Voll­
macht der Kurienbeamten. Es fehlt ein 
durch den Papst und das Bischofskolle­
gium beauftragtes Aufsichtsorgan über 
die kurialen Verwaltungsvorgänge und 
die Erarbeitung von Entscheidungs­
vorlagen. 
Die rechtlich nicht näher definierte, 
aber dauerhaft institutionalisierte, 
nicht als eigenständiges Kollegium 
existierende und nur nach dem Ermes­
sen des Papstes zusammentretende 
Bischofssynode hat nicht solche Befug­
nisse und Kompetenzen. Stattdessen 
stellt sie die moralische Verbundenheit 
der Bischöfe mit dem Papst dar und ist 
eine Versammlung, die vom Papst 
abhängig ist und an der vor allem, aber 
nicht ausschließlich Bischöfe teilneh­
men.46 Die an sich vom Konzil als "Ver­
tretung des gesamten katholischen 
Episkopats" und als "Ausdruck, dass 
alle Bischöfe in der hierarchischen Ge­
meinschaft an der Sorge für die ganze 
Kirche teilhaben" 47 sowie als "Organ 
einer kollegialen Neustrukturierung 
der römischen Kirchenleitung" 48 vor­
gesehene Einrichtung der Bischofs­
synode wurde in dieser rechtlichen 
Stellung nicht durch das Kirchenrecht 
rezipiert. Ursprünglich war diese Ein­
richtung als eigenes Hilfsorgan paral­
lel zum Kardinalskollegium, zu den 
päpstlichen Gesandten und zur Römi-

" Vgl. Regolamento Art. 109 und 110; Die Form einer in "forma specifica" approbierten Instruktion ist 
im Regolamento nicht vorgesehen. 

4J Vgl. PastBon Art. 33-35. 
" Vgl. c. 333 §2 CIC/1983. 
" Vgl. PastBon Art. 2 §2 und ce. 334 und 360 CIC/1983. 
" Vgl. ce. 342-348 CIC/1983. 
" Vgl. Vat. II CD 5. 
" Vgl. Rene Laurentin, Synode und Kurie: Concilium 15 (1979) 476-482, 476. 
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sehen Kurie vorgesehen. Thr Verhältnis 
zu diesen Institutionen ist jedoch un­
geklärt. Nach Maßgabe des geltenden 
Rechts handelt es sich dabei um 
Rechtsträger, die mit der allein auf be­
ratende Funktionen beschränkten Bi­
schofssynode in jurisdiktioneller Hin­
sicht nicht vergleichbar sind. Denn die 
Bischofssynode hat weder Entschei­
dungskompetenz noch gesetzgebe­
rische oder richterliche Funktionen. 
Aufgrund ihres minderen Rechtsstatus 
wird die Effizienz der Bischofssynode, 
vor allem als Stimme gegen bestimmte 
Tendenzen und Richtungen in der 
Römischen Kurie, zunehmend in Frage 
gestellt. 

6. Abschließende Bemerkungen 

Die Struktur der katholischen Kirche, 
wie sie in den Aussagen des 11. Vatika­
nischen Konzils theologisch grundge­
legt und teilweise in unveränderter 
Weise, teilweise aber auch abweichend 
von den konziliaren Vorgaben, defi­
zitär und ergänzungsbedürftig durch 
das geltende Kirchenrecht rezipiert 
wurde, erscheint aus der über dreißig­
jährigen nachkonziliaren Perspektive 

keiner grundsätzlichen Änderung un­
terworfen werden zu müssen. Viel­
mehr bedürfen einige strukturelle Ele­
mente der Kirche einer gesetzlichen 
Bestimmung oder einer verfahrens­
rechtlichen Ausgestaltung. Die Beach­
tung des Kirchenrechts als ein Instru­
ment der Pastoral, der Rechtssicherheit 
und des Rechtsschutzes sowie Aner­
kennung der Rechte und Pflichten, die 
allen Gläubigen zukommen, die wech­
selseitige Beziehung der Kirchenglie­
der mit den kirchlichen Autoritäten 
in der Vorbereitung und Durchfüh­
rung kirchlicher Meinungs- und Ent­
scheidungsbildung und ebenso die 
gegenseitige Zuordnung der für die 
Gesamtkirche und die Ortskirehen 
zuständigen Autoritäten sowie die Re­
spektierung der verschiedenen Zu­
ständigkeiten und der unterschiedlich 
begründeten Vollmacht in der Kirche 
sind in der Verfassungsstruktur der 
katholischen Kirche angelegt, bedürfen 
aber den Realitäten angepasster Ergän­
zungen. Die dazu erforderlichen recht­
lichen Notwendigkeiten zu erkennen, 
ist die neue Perspektive im Hinblick 
auf die Verfassungswirklichkeit der 
heutigen katholischen Kirche. 


